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Unser Aktenzeichen:

11. Juli 2019

Ihr Antrag auf Auskunft nach dem Verbraucherinformationsgesetz (VIG) vom
28. Mai 2019/Ochsen, Marktstraße 3, 89143 Blaubeuren

hinsichtlich Ihres Informationsbegehrensergeht folgende

Entscheidung:

1. Ihrem Antrag auf Auskunft nach dem Verbraucherinformationsgesetz (VIG) wird
nicht stattgegeben.

2. Diese Entscheidung ergeht gebührenfrei.

Begründung

I. Sachverhalt:

Mit Antrag vom 28. Mai 2019 haben Sie die HerausgabederInformationen beantragt,
wanndie beidenletzten lebensmittelrechtlichen Betriebsüberprüfungen im Betrieb
Ochsen, Marktstraße 3, 89143 Blaubeurenstattgefunden haben und ob eshierbei zu

Beanstandungen kam.Ihr Antrag erfolgt jedoch mit der Bedingung,dassIhre perso-
nenbezogenenDatennicht an den Betrieb weitergegeben werden. Mit Schreiben vom
29. Mai 2019 wurden Sie darauf hingewiesen, dassIhr Antrag nur bearbeitet werden
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kann, wenn er bedingungslos und ohnediese Einschränkunggestellt wird. Sie wurden
daher aufgefordert uns bis zum 7. Juni 2019 mitzuteilen, ob Sie Ihren Antrag zurück-
nehmenoderberichtigen möchten. Bis heute ist von Ihnen keine Antwort eingegan-

gen.

ll. Rechtliche Begründung

Nach 8 2 Abs.1 Satz 1 Ziffer 1 VIG hat jeder nach Maßgabe dieses Gesetzes An-
spruch auffreien Zugang zu allen Daten über von den nach Bundes- oder Landesrecht

zuständigenStellen festgestellte nicht zulässige Abweichungen von Anforderungen
des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches und des Produktsicherheitsgesetzes,

der auf Grund dieser Gesetze erlassenen Rechtsverordnungen, unmittelbar geltender
Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen Union im Anwen-
dungsbereich der genannten Gesetze sowie Maßnahmenund Entscheidungen,die im
Zusammenhang mit den genannten Abweichungengetroffen wordensind, die beiei-
ner Stelle im Sinne des Absatzes 2 unabhängig vonder Art ihrer Speicherung vorhan-
den sind.

Das Landratsamt Alb-Donau-Kreisist als untere Lebensmittelüberwachungsbehörde
zuständige Stelle im Sinne des $ 2 Abs. 1 und Abs. 2 VIG.

Den Informationszugangerhalten Sie erst, wenn Sie der Weitergabe ihrer Daten an
Dritte nicht wiedersprechen.

Gegendiese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider-

spruch beim Landratsamt Alb-Donau-Kreis in 89077 Ulm, Schillerstraße 30, erhoben

werden.

 


